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XIV. Gesetzgebungsrcriou.'! 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. SCHWIMMER~ Ing. Gassner 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziaZe VerwaLtung 

be treffend unrioh tige· Dars te 1, Lung der Kons equenz en des 

.4.rbei tsverfassung sgese tz es 

Der Bundesminister für soziaLe VerwaLtung versuohte in seinem 

Be8treben~ den ungeheuerlichen WiZZkürakt des AussohZ~sses 

von 100.000 Arbeitnehmern vom Al'beiterkammerwahLreoht durah 

den Antrag Piohler und Genossen zu ')}eohtfertigen~ sohon 

mehrmals~ diese gegen demokratisohe Grundl'eohte gerioht~te 

Vorgansweise mit "einer ganz anders gelagerten Frage des 

AY'beits"i)erfassungsgesetzes gleiohzusetzen. Er tat dies auoh 

wieder in der Beantwortung der Zusatzfragen zur mündlichen 

Frage 6 in der Fragestunde vom 18.10.1978. 

In der ursprüngZ-iohen Fassung des Arbeitsverfassungsgesetzes 

wurde aber im Gegensatz zur;Darstellung desSozialministers 

der Personenkreis de.r fami lienangehörigen Arbei tnehmer keineswegs 

von der Geltung dieses Gesetze8~ sondern im wesentZiahen wie 

sohon zuvor im Betl'iebsl'ategesetz von der WahZbarkeit in den 

Betriebsrat ausgenommen. Da aber das Arbeitsverfassungsgesetz 

nioht wie das Betriebsrategesetz einen vollbereohtigten 

Betriebsrat ab 20 Arbcitnehmern~ sondern bereits ab 5 vorsieht~ 

wal' auoh eine Bestimmung erforderlioh~ die naben den nicht 
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i;JähZbal'en fami ~ienangehör.'igen Arbei-trzehmer'n eine genügende 

AnzahZ von wahlbaren~ also nicht mit dem Dienstgeber nahe 

verwandten Arbeitnehmern~ zur Wahl eines Betriebsrates 

vorsieht. Daher ist ein Betriebsrat nach dem ArbVG ab mindestens 

fUnf auch s~lbst wahlbaren~ also nicht mit dem Dienstgeber 

nahe verwandten Arbeitnehmern zu wahlen. Der dann zu wahlende 

Betriebsrat war dann abel' b1:sher auch für die Familienangehörigen 

zustandig~ die auch alle anderen Rechte des ArbVG in Anspruch 

nehmen kann ten. Zur Rechtfertigung des ftTi l lkUran trages Pich ler 

und Genossen ist dieser Sachverhalt daher ungeeignet. 

In der zitierten Fragestunde woZlte der Sozialminister aber 

auch noch zur Verschleierung der Tatsache~ daß die jetzt von 

der Arbeiterkammer Ausgeschlossenen die jahrelang bezahlten 

Beitrage nicht zurückerhalten~ den Anschein erwecken~ als 

hatten familienangeh8rige Arbeitnehmer in Betrieben mit weniger 

als fUnf nicht verwandten Arbeitnehmern vor der Arbeits­

verfassung BetriebsratsumZage bezah lt~ die sie ebenfal, ls 

nicht zurückerhalten hatten. 

Nach der Rechtslage des .Betriebsrategesetzes~ das eine 

Betriebsratsumlage erst in Betrieben mit mindestens 20 Arbeit­

nehmern vorsah~ ware dies praktisch nur in Betrieben möglich 

geu.'esen~ in denen mindes tens 16 fami lienangeh8rige Arbe-i tnehmer 

höchstens vier anderen Arbeitnehmern gegenüberstanden 3 und 

in denen vor 1974 ein Betriebsrat bestand. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten deshalb an deri Herrn 

Bundesminister für soziale Verwaltung foZgende 

A n fra g e : 

1) Ist Ihnen ein einziger FalZ eines Betriebes bekannt~ in dem 

wegen der von Ihnen mehrmaZs zitierten Bestimmung des Arbeits·' 

verfassungsgesetzes ein Betriebspat~ der nach dem Betriebsrate­

gesetz bestanden hatte~ nicht wieder errich~et werden konnte ? 
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2) Wenn nein~ warum versudhten Sie dann den Eindruck zu 

erwecken~ daß angeblich 100.000 Arbeitnehmer~ die nicht in 

das Al>beitsverfassungsgesetz einbezogen wurden ~ vorher 

BetriebsratsumZage bezahlt h~tten ? 

3) WievieZe Arbeitnehmer ~erden hingegen jetzt aus der 

Arbeiterkammer ausgeschZos8en~ obwohl sie jahrela~g Beitrage 

bezahlt haben ? 

4) WievieZe Arbeitnehmer werden hingegen jetzt a~sschließlich 

aus dem Grunde der Verwandtschaft~Schw~gerschaft~ Ehe~ 

aus der Arbeitsverfassung ausgeschlossen~ obwohl sie 

vorheF jahrela~g auch Betriebsratsumlage bezahlt haben? 
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